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Bescheid KRW2-M-0415/003 
 vom 26. Juni 2008 
 
Sehr geehrte Frau Mag. Fraunbaum! 
 
Beliegend ein Schreiben an Hrn. Mag. Kurt Stadlober zur gefälligen Kenntnisnahme 
und weiteren Veranlassung. 
 
Es ist unfassbar feststellen zu müssen, dass behördlich vorgeschriebene Auflagen 
etwa 7 Jahre nach Rechtskraft des Bescheides noch immer nicht respektive nur 
teilweise ausgeführt sind. 
 
Die Behörde möge dahingehend tätig werden, dass die Auflagen zu ob genannten 
Bescheid ausgeführt und auch eingehalten werden. 
 
Die diesbezüglichen Fragen zu meinem Schreiben vom 22.11.2017, 
a) welche Maßnahmen wurden und werden getroffen, um den 
    konsenskonformen Zustand  herzustellen?  
b) wurden die im Genehmigungsbescheid Tiefabbau vorgeschriebenen 
     Sicherungsmaßnahmen abgeändert oder aufgehoben? In diesem Fall  
     ersuche ich um Übermittlung des diesbezüglichen Bescheides.  
sind bis dato unbeantwortet und wird dies hiermit urgiert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Wolfgang Janisch 
Sprecher der BI „Lebenswertes Paudorf“ 

3508 Meidling, Schlossstraße 7 
Mob: +43 650 710 24 99 / E-Mail: wmjanisch@a1.net 
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Schreiben an Mag. Kurt Stadlober 
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